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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

02.05.1960 

Geschäftszahl 

2100/59 

Rechtssatz 

Ist der Darlehensgeber persönlich von den Gebühren befreit, dann kann die Gebühr vom Darlehensvertrag nicht 
vom Darlehensschuldner eingehoben werden. Es entsteht in diesem Falle keine Gebührenschuld, so daß der 
Darlehensnehmer auch nicht als Haftungspflichtiger zur Gebührenentrichtung herangezogen werden kann. 


